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Die Stadt Uster fördert die Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen gemäss den Richtlinien zur Förderung 
der Kinder- und Jugendarbeit in Ustermer Vereinen1.  

Die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit ist von der Erfüllung von formalen und inhaltlichen Krite-
rien in den Bereichen Partizipation, Sozialisation und Integration abhängig. Der Betrag ist CHF 100 pro 
Kind oder Jugendlichem resp. Jugendlicher mit Wohnsitz in Uster. Der Pro-Kopf-Beitrag kann jederzeit 
angepasst werden. 

 

Partizipation 

Unter Partizipation wird die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen verstanden. Unter 
anderem werden folgende Bewertungskriterien zur Beurteilung der Förderwürdigkeit herangezogen: 

 Kinder und Jugendliche werden ihrem Alter entsprechend und in geeigneter Form in die Entschei-
dungen betreffend der Aktivitäten (z.B. Training) wie auch allgemein des Vereins (z.B. Generals-
versammlung) einbezogen. 

 Der Verein bemüht sich, die Möglichkeit zur Mitwirkung und Mitbestimmung kontinuierlich aus-
zubauen und entsprechende Strukturen zu schaffen. Hierzu formuliert er jährlich Ziele. 

Beispiele von Zielen: «Das Aufwärmen vor dem Training wird von den Kindern/Jugendlichen selbst 
vorbereitet und umgesetzt» ODER «Wir passen die Statuten an, so dass Jugendliche ab 16 Jahren an 
der Generalversammlung stimmberechtigt sind, und wir sorgen dafür, dass sie an dieser teilnehmen 
und sich auch einbringen». 

 

Integration 

Unter Integration verstehen wir eine grundsätzliche Offenheit der Angebote gegenüber allen Kinder 
und Jugendlichen aus Uster, unabhängig von Herkunft, finanziellen Möglichkeiten oder anderen Fakto-
ren, die durch das Kind resp. den Jugendlichen nicht beeinflusst werden können. Unter anderem wer-
den folgende Bewertungskriterien zur Beurteilung der Förderwürdigkeit herangezogen: 

 Die Gesamtkosten der Teilnahme an den Aktivitäten des Vereins liegen unter CHF 1’000 pro Jahr. 
Bei variablen Kosten wird der mindeste Betrag angenommen, der für eine im Verein integrierte 
Funktion nötig ist. Bei höheren Kosten pro Jahr sind wirksame Instrumente wie ein Sozialfonds 
einzuführen, der von Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann. Die Nutzung des Sozialfonds 
muss diskret möglich sein. Die Nutzenden dürfen nur dem für die Beurteilung nötigen Perso-
nenkreis bekannt sein. 

 Die Leistungsfähigkeit hat keinen Einfluss auf die Einbindung im Verein, oder es besteht die 
Möglichkeit der Teilnahme von leistungsschwächeren Kindern und Jugendlichen (z.B. unterschie-
dliche Leistungsklassen). 

Beispiele von Zielen: «Wir richten die Mitgliederwerbung in diesem Jahr spezifisch auf Leistuns-
schwächere Kindern aus» ODER «Wir arbeiten in diesem Jahr mit dem Heim XY zusammen und 
ermöglichen damit Personen, die ansonsten keinen Zugang hätten, die Teilnahme am Vereinsleben». 
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ANFORDERUNGEN 

1 Richtlinien zur Förderung der Kinder– und Jugendarbeit in Vereinen finden Sie unter: 
www.uster.ch/de/vereine/fachstellejugend/publikationenformulare/ 
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Sozialisation 

Unter Sozialisation verstehen wir eine für Kinder und Jugendliche entwicklungsfördernde Umwelt. Unter 
anderem werden folgende Bewertungskriterien zur Beurteilung der Förderwürdigkeit herangezogen: 

 Das Potential von Kindern und Jugendlichen wird breit und über den Hauptzweck des Vereins    
(z.B. die Ausübung einer Sportart) gefördert. 

 Die Leiterinnen und Leiter oder Trainerinnen und Trainer verfügen über eine im Tätigkeitsbereich 
des Vereins übliche Grundqualifikation (z.B. J+S-Leiter/in). 

Beispiele von Zielen: «Wir machen im Traingslager eine Tagesaktivität die sich spezifisch der 
Gemeinschaft widmet und somit die Sozialkompetenz stärkt» ODER «Alle Tranierinnen und Trainer 
bieten ihren Kindern und Jugendlichen an, auch bei Fragen die nichts mit dem Training zu tun haben, 
für sie da zu sein. Die Trainer und Trainerinnen wissen, an wen sie Kinder/Jugendliche weiterverweisen 
können, wenn sie selbst nicht weiter wissen». 

 

Formale Kriterien 

Neben diesen inhaltlichen Kriterien sind die folgenden formalen Minimalbedingungen zu erfüllen: 

 Sämtliche beitragsberechtigte Kinder/Jugendliche wohnen im Gebiet der Stadt Uster und sind unter 
18 Jahre alt. 

 Die Aktivitäten können von Kindern/Jugendlichen (ihrem Alter entsprechend) selbstständig und 
ohne Unterstützung von Erwachsenen besucht werden. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn das Ange-
bot auf dem Gemeindegebiet der Stadt Uster stattfindet. 

 Für den vollen Beitrag von CHF 100 pro Kind/Jugendlichem, muss das Angebot mind. 30 mal pro 
Jahr besucht werden können. Das Kind oder der/die Jugendliche muss in den Verein integriert sein. 

 Der Stadt Uster wird auf Anfrage eine Liste der beitragsberechtigten Kindern und Jugendlichen aus-
gehändigt. Gemäss den rechtlichen Grundlagen zum Datenschutz ist dies auch ohne Zustimmung 
der Kinder, Jugendlichen oder Eltern gestattet. 

 Sowohl das Gesuch wie auch das Reporting wird fristgerecht eingereicht. Bei inhatlich be-
gründbaren Schwierigkeiten die Fristen einzuhalten, können abweichende Termine 
vereinbart werden. 

 Die Mitgliedschaft bei VERSA (www.zss.ch/versa) oder einem vergleichbaren Angebot zur Verhin-
derung sexueller Gewalt ist Voraussetzung für eine Förderung.  

 Werden Gesuche und Reportings zu spät eingereicht, erlischt der Anspruch auf finanzielle Unter-
stützung im entsprechenden Beitragsjahr (bei fehlendem Reporting des Folgejahres). 
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GESUCHSFORMULAR - 1 

Name des Vereins  

Es handelt sich im Normalfall um 
die Rechtsform „Verein“. Falls 
eine andere Rechtsform vorliegt, 
muss die Anspruchsberechtigung 
gesondert geprüft werden. 

Betrag gemäss letz-
tem Abschluss  

Anzahl Kinder/Jugendliche mit An-
spruch auf finanzielle Unterstützung 
Eine Adressliste ist beizulegen. 

Vollkosten (inkl. Ausrüstung etc.) für 
ein Kind/Jugendlichen pro Jahr  

Wo finden Trainings oder Aktivitäten 
normalerweise stattfinden 
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GESUCHSFORMULAR - 2 

Für die Bereiche Partizipation, Sozialisation 
und Integration sind ein bis zwei Ziele an-
zugeben (bei 1-10 Kindern ein Ziel, ab 11 Kin-
dern zwei Ziele).  

Die Ziele kurz und knapp formulieren (2-3 Sät-
ze).  

Die Ziele sollten sich am Grundsatz SMART 
(spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und 
terminierbar) orientieren. Einfach zu erreichende 
Ziele sind komplexen und anspruchsvollen 
vorzuziehen. 

Die Ziele sollen einer kontinuierlichen Entwick-
lung dienen und sind daher den Möglichkeiten 
und Grenzen des Vereins anzupassen. 

Wenn ein Ziel nicht erreicht wird, so ist die wei-
tere Auszahlung von Unterstützung möglich. 

Für die im Bereich Partizipation, Sozialisation 
und Integration eingereichten Ziele ist 
gegen Ende des Jahres unaufgefordert ein   
Reporting einzureichen. Vermerken Sie  
mit 2-3 Sätzen ob und wie Sie das Ziel erreicht 
haben. 

Bei zu spät eingegangenen Reportings erlischt 
der Anspruch auf Unterstützung.  



 

 

 

bis Ende März 1.  Gesuchsformular ausfüllen und Ziele definieren (ohne Reporting) 
 2.  Gesuchsformular zusammen mit einer aktuellen Adressliste aller  
   im Verein aktiven Kinder/Jugendlichen < 18 Jahren wohnhaft in Uster  
   an gesuche@uster.ch einreichen 

 

zwischen Gesuch  3. Umsetzung der Ziele 
und Reporting 

 

ab Oktober bis 4.  Ausfüllen Reportingbereich im Gesuchsformular                             
Ende Dezember 5.  Gesuchs-/Reportingformular zusammen mit einer aktuellen Adressliste 
  aller im Verein aktiven Kinder/Jugendlichen < 18 Jahren wohnhaft in  
  Uster an gesuche@uster.ch einreichen 
 6.  Auszahlung durch die Stadt Uster nach Annahme Reporting 
  

 

 

Bemerkungen  

 Ab einem Jahresbeitrag von CHF 10’000 Franken (100 anspruchsberechtigter Kinder/Jugendlichen) 
oder höher wird ein Leistungskontrakt abgeschlossen. 

 Falls es sich bei Ihnen um saisonales Angebote handelt oder andere Gründe gegen den beschriebe-
nen zeitlichen Ablauf sprechen, bitten wir um Kontaktaufnahme. Wir werden eine individuelle Lösung 
vereinbaren. 

 Gemäss den rechtlichen Grundlagen ist für die Zustellung der Adressliste keine Einwilligung der El-
tern, des Kindes resp. der Jugendlichen notwendig.  
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ZEITLICHER ABLAUF 

 

Vereine mit einem Leistungskontrakt erfassen wie alle anderen Vereine ihre Jahresziele mit dem      
Gesuchsformular. Einzig die Auszahlung erfolgt gemäss den Vereinbarungen im Kontrakt. Der Ablauf  
ist ansonsten identisch. 

VEREINE MIT LEISTUNGSKONTRAKT 



www.uster.ch 
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